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Höhenbeschränkungen für Dritte besteht. An den Freileitungsschutzstreifen grenzt 

darüber hinaus beidseitig eine Zone mit einer Breite von ca. 15 m an, in welcher eine 

Einwirkung auf den Freileitungsschutzstreifen durch Bau- und Pflanzmaßnahmen 

nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Zone und der Freileitungsschutzstreifen 

definieren zusammen den Freileitungsbereich, für den alle geplanten Maßnahmen so-

wie die Bautechnologie zwingend mit 50Hertz abzustimmen sind. 

  

Für den Freileitungsschutzstreifen ist in den Grundbüchern eine beschränkte persön-

liche Dienstbarkeit (Leitungsrecht in Abt. II, Lasten und Beschränkungen) eingetra-

gen. Nach dem Inhalt dieser Dienstbarkeit dürfen u. a. keine baulichen oder sonsti-

gen Anlagen im Freileitungsschutzstreifen errichtet werden, die den ordnungsgemä-

ßen Bestand und Betrieb der Hochspannungsfreileitung beeinträchtigen oder gefähr-

den. Außerdem sind je nach Nutzungsart besondere Auflagen einzuhalten.  

  

Speziell zum Landschaftsplan: 

 

Der Bereich unsere 380-kV-Leitung Streumen - Bärwalde 557/558 ist im Landschafts-

plan teilweise als Fläche für die Pflege und Entwicklung von Gehölz sowie die Schaf-

fung von insekten- und klimafreundlichen Strukturelementen dargestellt.  

 

Bezüglich der Ausweisung der Maßnahmen, die sich im Freileitungsbereich unserer 

Hochspannungsfreileitung befinden, haben wir folgenden Hinweis: 50Hertz als Über-

tragungsnetzbetreiber ist gemäß § 11 - 14 EnWG i. V. m. der DIN EN 50341 (DIN 

VDE 0210) verpflichtet, zur Wahrung der technischen Sicherheit/Betrieb der Hoch-

spannungsfreileitung, Trassenpflegemaßnahmen durchzuführen. 

 

Das grundsätzliche Bauverbot im Freileitungsschutzstreifen gilt auch für Bepflanzun-

gen mit Bäumen und Sträuchern.  

 

Zur Einhaltung des elektrischen Mindestabstandes zu unseren Leiterseilen sind ge-

nau definierte Endwuchshöhen einzuhalten. Als Übertragungsnetzbetreiber unterlie-

gen wir der Verkehrssicherungspflicht und sind rechtlich dazu aufgefordert die techni-

sche Sicherheit des Übertragungsnetzes bei Unterschreitung des Abstandes durch 

Trassenfreihaltungsmaßnahmen zu wahren.  

 

Alle Arbeiten und Pflanzmaßnahmen, die im Freileitungsbereich der o. g. Hoch-

spannungsfreileitung, im Schutzbereich geplant oder durchgeführt werden sol-

len, sind zur gesonderten Prüfung und Stellungnahme bei 50Hertz Transmis-

sion GmbH, Regionalzentrum Ost, Standort Lübbenau, Sigmund-Bergmann-

Straße 1, 03222 Lübbenau/Spreewald, 

E-Mail: leitungsauskunft-rzost@50hertz.com einzureichen. 

  

Wir bitten vorgenannte Sachverhalte in die Begründung des Flächennutzungsplanes 

aufzunehmen.  

 

Hinweis zur Digitalisierung 

  

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei künftigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie 

mailto:leitungsauskunft-rzost@50hertz.com



